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§. 24 .

In allen Anſtalten , in welchen bisher ein geringeres

Didactrum hergebracht war , ſoll daſſelbe auf den , in $. 22

und 23 für die verſchiedenen Klaſſen beſtimmten , niedrigſten

Betrag geſetzt werden . Eine weitere Erhöhung innerhalb der

beſtimmten Grenzen kann aber nur mit Genehmigung der

Oberſtudienbehörde erfolgen .

§. 25 .

Das Didactrum fließt in die Kaſſe der Anſtalt , und kann

künftig keinem Lehrer als Beſoldungstheil mehr zugewieſen

werden .

§. 26.

Befreiung von dem Didactrum kann nur ausnahmsweiſe
|

Statt finden , und fol jedenfalls nur da bewilligt werden , H
wo Dürftigkeit , Fleiß und Sittlichkeit ſtrenge nachgewieſen |

|
ift . Gie muf bei der Oberſtudienbehörde nachgeſucht werden . |

1 Die Befreiungen können für jede Schule auf eine beſtimmte
|

Zahl beſchränkt werden . 1

von den Cehramtscandidaten , Lehrern , Lehrerconkerenzen ,

Directoren und Ephoren .

§. 27 .

Unter den im §. 30 bezeichneten Ausnahmen ſollen die

Lehrer bei Gelehrtenſchulen nur aus der Klaſſe der geprüften

Lehramtscandidaten genommen werden .

§. 28 .

Zur Aufnahme der Lehramtscandidaten finden allge⸗
meine Prüfungen Statt , welche ſich



1) vorzüglich auf die an den Gelehrtenſchulen vorkom⸗

menden Sprachen , auf die Alterthumskunde in allen ihren

Zweigen und auf die Geſchichte überhaupt beziehen.

Die Candidaten ſind überdies

2 ) in der Mathematik , Phyſik , Naturgeſchichte , Rhetorik ,

Logik und Pfſychologie zu prüfen ,

Nur wer in den erſtgenannten Fächern vorzügliche Kennt⸗

niſſe beſitzt , und in der Mathematik , Phyſik und Natur⸗

geſchichte wenigſtens mit demjenigen , was in den beiden

obern Klaſſen gelehrt wird , noch bekannt iſt , kann als phi —

lologiſcher Lehramtscandidat aufgenommen werden . Von

denjenigen , welche nicht als Theologen recipirt ſind , ſoll

außerdem verlangt werden , daß ſie entweder in einem der

unter Abſ . 2 genannten Fächern ſich vorzügliche Kenntniſſe

erworben , oder Vorleſungen über die theologiſchen Fächer der

Exegeſe , Dogmatik , Moral und Kirchengeſchichte gehört haben .

Eine beſondere rigoroſe Prüfung ſoll in den mathemati —

ſchen Wiſſenſchaften und in der Phyſik für diejenigen Can⸗

didaten der Philologie oder Theologie Statt finden , welche

auf die Uebernahme dieſes Unterrichts in den drei obern

Klaſſen der Lyceen , oder in den zwei obern der Gymnaſien ,

einen Anſpruch erlangen wollen .

Die Kenntniß der hebräiſchen Sprache kann denjenigen

Candidaten der Philologie erlaſſen werden , die der franzöſi⸗

ſchen Sprache im Schreiben und Sprechen vollkommen

mächtig ſind , oder die rigoroſe Prüfung in den mathemati⸗

ſchen Wiſſenſchaften und in der Phyſik beſtanden haben .

Das Rähere über dieſe Prüfungen wird durch eine beſon⸗

dere Examinationsordnung beſtimmt werden .

§. 29 .

Wer , um ſeiner Zeit als Nebenlehrer oder Lehrer eines



einzelnen Faches angeſtellt zu werden , blos in einem oder

dem andern Gegenſtande eine Prüfung beſtehen will , kann

zu einer ſolchen zugelaſſen werden .

Da aber die Gelegenheit zur Anſtellung für Lehrer ein —

zelner Fächer ſich nur ſelten zeigt , ſo muß er ſich ſelbſt den

Nachtheil zuſchreiben , wenn er entweder ſehr ſpät , oder

gar nie eine öffentliche Anſtellung erhält , oder wenn einem ,

im ganzen Umfange des philologiſchen Studiums bewan⸗

derten Lehrer der Vorzug vor ihm gegeben wird .

FS . 30 .

Zum Unterrichte im Schönſchreiben , und im Geſange

werden in der Regel Volksſchulcandidaten angeſtellt , welchen

in den untern Klaſſen auch der Unterricht im Rechnen übers

tragen werden kann . i

Für den franzöſiſchen Sprachunterricht aber ſollen in Zu⸗

kunft in der Regel nur wiſſenſchaftlich gebildete Philologen

angeſtellt , und unter dieſen hauptſächlich ſolche berückſichtigt

werden , die in Gegenden , wo die franzöſiſche Sprache die

herrſchende iſt , eine hinlaͤngliche Zeit zugebracht haben .

Der Unterricht im Zeichnen ſoll , ſo weit es thunlich un
nur gebildeten Künfilern übertragen werden ,

§. 31 .

Jeder Lehramts - Candidat hat ſich , ehe er als Lehrer an⸗

geſtellt wird , über eine dreijährige practiſche Uebung im

Lehrfache auszuweiſen und ſoll wenigſtens ein Jahr lang an

einer Gelehrtenſchule in Sprachen und in Realien , haupt—⸗

ſächlich aber in Sprachen , und zwar wöchentlich wenigſtens
6 Stunden ( zuſammen ) als Practikant Unterricht ertheilt

haben .

Für die übrigen zwei Jahre können zuverläßige Zeugniſſe

über ertheilten Privatunterricht angenommen werden .
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§. 32 .

Die Geſuche um Zulaſſung zur practiſchen Uebung werden

bei der Oberſtudienbehörde angebracht , welche die Anſtalten ,

wo ſie geſtattet werden ſoll , und , inſoferne es wegen der

Zahl der Competenten nöthig iſt , die Reihenfolge des Ein —

tritts beſtimmt .

§. 33 .

Auf Practikantenſtellen , mit welchen ein Gehalt ver —

bunden iſt , können vorzugsweiſe nur ſolche Anſpruch machen ,

die ſich bereits durch eine einjährige Praxis bei einer öffent -

lichen Anſtalt als tüchtige Lehrer bewährt haben .

§. 34.

Bei Vertheilung der Lehrfächer und Lehrſtunden in den

verſchiedenen Klaſſen ſoll die Vereinigung mehrerer , nicht

verwandter , Lehrfächer in der Hand eines Lehrers ſo

viel möglich vermieden und auf die Studien , welchen die ein —

zelnen Lehrer ſich vorzugsweiſe zugewendet haben, beſondere

Rückſicht genommen werden , ſo daß auch jüngern Lehrern

in den obern Klaſſen Unterrichtsſtunden zugetheilt werden

können , unbeſchadet des Rangs der Lehrer und ihrer An —

ſprüche auf höhere Beſoldungsgrade , welche der möglichſt

zweckmäßigen Benutzung der vorhandenen Lehrkräfte nie im

Wege ſtehen ſollen .

§. 35 .

Jede Klaſſe hat einen Hauptlehrer , dem hauptſächlich die

nähere Aufſicht auf Fleiß und Sittlichkeit der Schüler ſeiner

Klaſſe obliegt , und der , unter Rückſprache mit den Neben⸗

lehrern , Alles , was die Klaſſe im Allgemeinen betrifft , zu

beſorgen hat .

Hauptlehrer iſt , ohne Rückſicht auf Anciennitätsver⸗
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Unterrichts und des gleichmäßigen Verfahrens in den For —

E AR a

hältniß in ber Regel derjenige Lehrer , welchem der größte

Theil des Unterrichts in der Klaſſe obliegt .

§. 36 .

Zur Berathung der wichtigern Angelegenheiten der Schule ,

zur Erhaltung der Einheit und des Zuſammenhangs des

derungen an die Schüler , und zur wechſelſeitigen Mittheilung

aller auf den Zuſtand der Anſtalt bezüglichen Wahrneh⸗

mungen der Lehrer , finden allgemeine Lehrerconferenzen

Statt , wozu ſämmtliche Profeſſoren und diejenigen Lehrer ,

welche durch beſondere Verfügung der Oberſtudienbehörde

als Mitglieder derſelben ernannt werden , ſich regelmäßig

nach feſter Vorausbeſtimmung , und , ſo oft Veranlaſſung

dazu vorhanden iſt , außerordentlicher Weiſe verſammeln .

§. 37 .

Jede Gelehrtenſchule hat einen , aus der Mitte der Lehrer

ernannten , Director , der die Anſtalt nach Außen repräſen⸗

tirt und dem die Aufſicht im Innern übertragen iſt .

§. 38 .

Die Stelle des Directors wird in der Regel ein Profeſſor

der Anſtalt bekleiden , der an einer der beiden obern Klaſſen

Unterricht in den alten Sprachen ertheilt .

Der Director behält fein Amt , fo lange er fidh bei der

Anſtalt befindet , wofern nicht erhebliche Gründe vorhanden

ſind , die Direction einem andern Lehrer zu übertragen .

Zu ſeiner Unterſtützung kann ihm ein Vieedirector , unter

angemeſſener Beſtimmung über die Geſchäftsabtheilung , bei —

gegeben werden .

An den aus beiden Confeſſionen gemiſchten Anſtalten

können alternirende Directoren ernannt werden .
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|
te An den Pädagogien führt der Hauptlehrer der oberſten

Klaſſe die Direction .

EV aI ,

e, Für jede Gelehrtenſchule wird , auf den Antrag der Ober⸗

o ſtudienbehörde , ein Ephorus ernannt , dem hauptſächlich die

r⸗ Mitaufſicht auf die Beobachtung der geſetzlichen Ordnung ,
19 und auf den ſittlichen Zuſtand der Schule übertragen iſt .

h⸗

en
i

i )
V .

A von der Oberstudienbehörde .
ig

ng §. 40 .

Sämmtliche Gelehrtenſchulen fiehen , in Beziehung auf
den Unterricht und die Disciplin , unter der Auffht und

sit Leitung der Oberſtudienbehörde .

5
Die Oberſtudienbehörde wird gebildet
1) aus einem Vorſtande ,

2 ) einem Mitgliede der katholiſchen und einem Mitgliede
der evangeliſch -proteſtantiſchen Kirchenſection , welche beide

ſor geiſtlichen Standes ſeyn müſſen ;

jen 3) aus zwei ftändigen Mitgliedern , welde in den philo -

logiſchen Lehrfächern ,

der J ) aus zwei weitern ſtändigen Mitgliedern , welche in

den den mathematiſchen und Naturwiſſenſchaften als Lehrer
angeſtellt ſind oder angeſtellt waren ;

iter 5 ) aus einer Anzahl auswärtiger Mitglieder , mit welchen

bei⸗ die Oberſtudienbehörde über wichtigere , allgemeine Fragen
in Correſpondenz tritt , und die , wo es für dienlich erachtet

lten wird , zur Berathung hierüber , mit Unſerer Genehmigung
einberufen werden können .

2 .
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